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IM CHECK: PSA RECHTSSICHER ORGANISIEREN
	Kurzcheck: Persönliche Schutzausrüstung 
	Ja
	Nein

	Gefährdungsbeurteilung und Auswahl 
	
	

	Das Tragen und Verwenden von PSA erfolgen nicht nach Gutdünken von Vorgesetzten oder Mitarbeitern, sondern beruhen auf nachweisbaren Ergebnissen von Gefährdungsbeurteilungen.
	
	

	In den Gefährdungsbeurteilungen prüfen wir vor dem Festlegen von Tragegeboten in jedem Fall 
· ob die vorgesehene PSA zum Schutz für die bestehenden Gefährdungen geeignet ist.
· ob das Tragen der PSA unter den konkreten Arbeitsumständen für die Mitarbeiter zumutbar ist, z. B. bei Hitze.
· inwiefern das Tragen der PSA-Komponente zu neuen Risiken führen könnte, z. B. dass durch Tragen von Kapselgehörschützern Warnsignale überhört werden.
	
	

	Bevor wir das Tragen von PSA anordnen, prüfen wir, ob die betreffenden Gefährdungen, Verletzungs- und Gesundheitsrisiken durch technische oder organisatorische Maßnahmen beseitigt oder in einem akzeptablen Maß minimiert werden können. 
	
	

	Wir berücksichtigen beim Auswählen und Beschaffen von PSA, inwiefern sie ergonomischen Anforderungen genügt, einen hohen Tragekomfort bietet und dem Träger individuell angepasst werden kann. 
	
	

	Bevor wir neue PSA-Typen in größeren Chargen ordern, testen wir nach Möglichkeit unterschiedliche Modelle unter realen Einsatzbedingungen.
	
	

	Wir beziehen bei der Auswahl von PSA unsere Sicherheitsbeauftragten und interessierte Mitarbeiter ein.
	
	

	Wie berücksichtigen beim Festlegen von Tragegeboten auch mögliche Konflikte durch gleichzeitiges Tragen mehrerer unterschiedlicher Komponenten wie Helm plus Gehörschutz oder Knieschutz plus Chemikalienschutzanzug. 
	
	

	Mitarbeiter 
	
	

	Tragegebote für PSA ordnen wir nachweisbar an und nehmen sie auch in unsere Betriebsanweisungen auf. Jedem Mitarbeiter ist bekannt, in welchen Betriebsbereichen oder bei welchen Tätigkeiten er welche PSA tragen oder einsetzen muss. 
	
	

	Wir unterweisen unsere Mitarbeiter 
· zur Notwendigkeit und dem Nutzen von PSA
· zum Auswählen der geeigneten PSA 
· zu Zeitpunkt und Art der Verwendung 
· zu den Einsatzgrenzen wie Verwendungsdauern, Ablegereife usw. 
Alle nicht trivialen Verwendungen von PSA werden in Unterweisungen oder Einweisungen vor Ort eingeübt, z. B. das richtige Einsetzen von Ohrstöpseln, das An- und Ausziehen von Chemikalienschutzanzügen usw. 

	
	

	Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, die ihnen zur Verfügung gestellte PSA pfleglich zu behandeln.
	
	

	Wenn wir feststellen, dass Beschäftigte bestimmte PSA-Komponenten entgegen den Anordnungen nicht tragen, gehen wir den Gründen nach und sprechen die betreffenden Mitarbeiter darauf an. Für berechtigte Beschwerden suchen wir unverzüglich nach Lösungen.
	
	

	Arbeitsstätte 
	
	

	Betriebsbereiche sind mit den sie betreffenden Tragegeboten für PSA gekennzeichnet. 
	
	

	Die Art der Kennzeichnung erfolgt gemäß den Symbolen, Formen und Farben der ASR A1.3.
	
	

	Organisatorisches
	
	

	Es ist bei uns selbstverständlich, dass sämtliche PSA-Ausrüstungen sowie deren Pflege, Reinigung und Wartung vom Arbeitgeber bezahlt werden.
	
	

	Uns ist bewusst, dass auch Mittel zum Hautschutz, zur Hautreinigung, zur Hautpflege sowie zum Schutz der Haut vor UV-Strahlung zur PSA gehören und – sofern die Gefährdungsbeurteilung deren Notwendigkeit ergibt – vom Arbeitgeber zu stellen sind. 
	
	

	Pflege, Reinigung und Wartung aller PSA-Komponenten haben wir klar geregelt. Niemand nimmt PSA-Textilien zum Waschen mit nach Hause. 
	
	

	Der Austausch von Zubehör und Verschleißteilen erfolgt nur gemäß den Vorgaben der Hersteller.
	
	

	PSA-Komponenten mit Mängeln, Beschädigungen oder übermäßiger Abnutzung tauschen wir aus.
	
	

	Nur fachkundige Personen dürfen Reparaturen, Änderungen oder Umbauten von PSA-Komponenten vornehmen und nur gemäß den Vorgaben der Hersteller, z. B. das orthopädische Anpassen von Fußschutz oder das Anpassen von Augenschutz an die individuelle Fehlsichtigkeit von Mitarbeitern.
	
	

	Allen Vorgesetzten ist bekannt, dass sie die ihnen unterstellten Mitarbeiter ohne die vorgeschriebene PSA nicht arbeiten lassen dürfen und bei Duldung in eine Mithaftung geraten.
	
	

	Vorgesetzte und Führungskräfte sind sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst und unterlaufen die Tragegebote nicht.
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